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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Maßnahmen zur Gesundheitsförderung können Unternehmen dazu beitragen, dass ihre 
Mitarbeiter leistungsfähig und gesund bleiben. Der Gesetzgeber hat hierzu in § 3 Nr. 34 EStG 
geregelt, dass bestimmte zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährte Leistungen des 
Arbeitgebers zur Gesundheitsförderung bis zu einem jährlichen Betrag von 600 Euro pro Ar-
beitnehmer steuerfrei sind.

Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 20. April 2021 zur steuerlichen Anerkennung von 
Arbeitgeberleistungen zur Gesundheitsförderung erstmals eine Umsetzungshilfe veröffent-
licht, die sich mit der für die Praxis bedeutsamen Frage befasst, welche konkreten Leistungen 
des Arbeitgebers von der Steuerbefreiung erfasst sind.

Hierzu zählen demnach Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention (zertifi-
zierte Präventionskurse) und zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Die Zertifizierung von Kursen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention (Vorbeugung) 
erfolgt  z. B. durch die Krankenkassen. Diese Kurse finden in der Regel außerhalb des Betriebs-
geländes statt und werden durch den Arbeitgeber bezuschusst. Die Teilnahme des Arbeitneh-
mers ist durch eine Teilnahmebescheinigung nachzuweisen. Nicht zertifizierte Präventionskur-
se des Arbeitsgebers können ebenfalls steuerfrei sein.

Außerhalb der Präventionskurse wird die betriebliche Gesundheitsförderung in Betrieben nach 
einer Analyse durch Einbeziehung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit und gegebenenfalls der 
Betriebsärzte durch Kurse oder Vorträge in Gruppen durchgeführt. Die Steuerfreiheit gilt u. a. 
für im Schreiben beispielhaft aufgeführte Leistungen im Handlungsfeld „Gesundheitsförderlicher 
Arbeits- und Lebensstil“. Diese Leistungen können auf dem Betriebsgelände oder außerhalb in 
einer geeigneten Einrichtung erbracht werden. Eine Zertifizierung ist nicht erforderlich.

Losgelöst von der Regelung des § 3 Nr. 34 EStG sind Leistungen des Arbeitgebers zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung kein Arbeitslohn, wenn sie im ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse erbracht werden. Die Umsetzungshilfe enthält einen umfangreichen Katalog solcher 
Leistungen (u.a. betriebseigener Fitnessraum, Förderung von/Zuschüsse bei Mannschafts-
sportarten, Arbeitsplatzausstattung).

Nicht unter die Steuerbefreiung fallen u. a. Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen oder Fitness-
studios, Eintrittsgelder z. B. für Schwimmbäder/Saunen, Trainingsprogramme mit einseitigen 
Belastungen (z. B. Spinning), physiotherapeutische Behandlungen, Massagen und Screenings.

Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen rund um die steuerliche Anerkennung von Maßnahmen der 
betrieblichen Gesundheitsförderung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Balke
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 12.07.20212 15.07.2021 10.07.2021

 10.09.2021 13.09.2021 10.09.2021

 10.09.2021 13.09.2021 10.09.2021

 12.07.20214 15.07.2021 10.07.2021

 16.08.20214 19.08.2021 16.08.2021

                                                             Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 28.07.2021 entfällt entfällt

  Termine Juli 2021 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 26.07.2021, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.  
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Mehrwertsteuer-Digitalpaket-  
  Versandhandel wird zum Fern-  
  verkauf  

Aus umsatzsteuerlichen Versandhandels-
umsätzen werden zum 01.07.2021 sog. 
Fernverkäufe. Die derzeitige sog. Versand-
handelsregelung wird zum 30.06.2021 
durch die Fernverkaufsregelung bei inner- 
gemeinschaftlichen Lieferungen an Nicht- 
unternehmer abgelöst. Damit einherge-
hend fallen die bislang geltenden länder-
spezifischen Lieferschwellen weg. Diese 
hatten bislang zur Folge, dass sich gerade 
kleine und mittlere Unternehmen bei 
geringen Auslandsumsätzen im Ausland 
nicht umsatzsteuerlich registrieren mussten.

Bei Fernverkäufen gegenüber Nichtunter-
nehmern gilt künftig: Der Ort der – grenz-
überschreitenden – Lieferung befindet 
sich dort, wo sich der Gegenstand bei 
Transportende befindet. Voraussetzung 
ist, der liefernde Unternehmer hat die 
EU-einheitliche Geringfügigkeitsschwelle 
von 10.000 Euro überschritten; oder er hat 
auf deren Anwendung verzichtet. Dies 
dürfte dazu führen, dass mehr Unterneh-
mer als bislang im Ausland Umsätze ver- 
steuern müssen. Um dies zu erleichtern, 
können Unternehmer das neue besondere 
Besteuerungsverfahren, den sog. One-
Stop-Shop (OSS), nutzen.

Die Teilnahme am besonderen Besteue-
rungsverfahren kann seit dem 01.04.2021 
mit Wirkung zum 01.07.2021 elektronisch 
über das BZStOnline?Portal (BOP) bean- 
tragt werden. Unternehmer, die bereits 
den sog. Mini-One-Stop-Shop nutzen, müs-
sen sich nicht erneut registrieren.

Für die Sonderregelungen registrierte Unter-
nehmer können im jeweiligen Bereich des 
BOP ihre Registrierungsdaten ändern, ihre 
Steuererklärung abgeben und berichtigen 
sowie sich vom Verfahren abmelden.

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
zwischenzeitlich auch das finale Schreiben 
zur zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-
Digitalpakets veröffentlicht. Dieses stellt 
klar, dass die neue Geringfügigkeitsschwel-

le von 10.000 Euro im Kalenderjahr 2021 
nicht zeitanteilig aufzuteilen ist (Abschn. 
3a.9a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2).

Handlungsbedarf besteht bei Online-
Händler, die umsatzsteuerlich als Klein- 
unternehmer gelten. Überschreiten sie die 
neue EU-weite einheitliche Lieferschwelle 
in Höhe von 10.000 Euro, können sie Melde- 
pflichten im Ausland treffen. Sie sollten 
daher bereits jetzt prüfen, ob eine Teil- 
nahme am OSS-Verfahren für sie in Frage 
kommt (Bundesfinanzministerium, Schrei-
ben (koordinierter Ländererlass) III C 3 - 
S-7340 / 19 / 10003 :022 vom 01.04.2021).

  Besteuerung von Renten I –   
  BF legt Berechnungsgrundlagen   
  fest und zeigt damit drohende   
  doppelte Besteuerung künftiger   
  Rentnergenerationen auf  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 19.05.2021 - X R 33/19 erstmals 
genaue Berechnungsparameter für die 
Ermittlung einer doppelten Besteuerung 
von Renten festgelegt. Zwar hatte die 
Revision des Klägers – der eine seit dem 
Jahr 2007 laufende Rente mit entspre-
chend hohem Rentenfreibetrag bezieht 
– keinen Erfolg. Allerdings ergibt sich auf 
der Grundlage der Berechnungsvorgaben 
des BFH, dass spätere Rentnerjahrgänge 
von einer doppelten Besteuerung ihrer 
Renten betroffen sein dürften. Dies folgt 
daraus, dass der für jeden neuen Rentner-
jahrgang geltende Rentenfreibetrag mit 
jedem Jahr kleiner wird. Er dürfte daher 
künftig rechnerisch in vielen Fällen nicht 
mehr ausreichen, um die aus versteuertem 
Einkommen geleisteten Teile der Renten-
versicherungsbeiträge zu kompensieren.

Im Streitfall war der Kläger während seiner 
aktiven Erwerbstätigkeit überwiegend 
selbständig als Steuerberater tätig. Auf 
seinen Antrag hin war er in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig. Er zahlte seine Rentenbeiträge 
größtenteils aus eigenem Einkommen. 
Dabei konnte er diese Aufwendungen nur 
begrenzt als Sonderausgaben abziehen, 
also nur zum Teil „steuerlich absetzen“. 

Seit 2007 erhält der Kläger eine Altersren-
te. Im vorliegenden Verfahren wandte er 
sich gegen deren Besteuerung im Jahr 
2008. Das Finanzamt hatte – entspre-
chend der gesetzlichen Übergangsrege-
lung – 46 % der ausgezahlten Rente als 
steuerfrei behandelt und die verbleiben-
den 54 % der Einkommensteuer unterwor-
fen. Der Kläger hat eine eigene Berechnung 
vorgelegt, nach der er rechnerisch deutlich 
mehr als 46 % seiner Rentenversicherungs- 
beiträge aus seinem bereits versteuerten 
Einkommen geleistet hat. Nach seiner 
Auffassung liegt deshalb eine verfassungs-
widrige doppelte Besteuerung von Teilen 
seiner Rente vor. Das Finanzgericht sah 
dies anders und wies die Klage ab.

Auch der BFH ist der Auffassung des 
Klägers nicht gefolgt. Vielmehr hält er an 
seiner bisherigen, vom Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) bestätigten Recht- 
sprechung zur Rentenbesteuerung fest, 
nach der sowohl der mit dem Alterseinkünf-
tegesetz eingeleitete Systemwechsel zur 
nachgelagerten Besteuerung von Altersbe-
zügen als auch die gesetzlichen Über-
gangsregelungen im Grundsatz verfas-
sungskonform sind. Klar ist danach aber 
auch, dass es im konkreten Einzelfall nicht 
zu einer doppelten Besteuerung von 
Renten kommen darf. Eine solche doppelte 
Besteuerung wird vermieden, wenn die 
Summe der voraussichtlich steuerfrei 
bleibenden Rentenzuflüsse (kurz: steuer- 
freier Rentenbezug) mindestens ebenso 
hoch ist wie die Summe der aus dem 
bereits versteuerten Einkommen aufge-
brachten Rentenversicherungsbeiträge. 
Der Auffassung der Kläger, nach der die 
zwischen der früheren Beitragszahlung 
und dem heutigen bzw. künftigen Renten- 
bezug eintretende Geldentwertung im 
Rahmen der Berechnung zu berücksichtigen 
sei, folgte der Senat nicht. Für eine solche 
Abweichung vom sog. Nominalwertprinzip 
sah er weder im Einkommensteuerrecht 
noch im Verfassungsrecht eine Grundlage. 
Infolgedessen können Wertsteigerungen 
der Renten - unabhängig davon, ob sie 
inflationsbedingt sind oder eine reale 
Erhöhung darstellen - besteuert werden.
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Erstmals hat der X. Senat jetzt konkrete 
Berechnungsparameter für die Ermittlung 
einer etwaigen doppelten Besteuerung von 
Renten festgelegt. Dabei hat er klarge-
stellt, dass zum steuerfreien Rentenbezug 
nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge 
des Rentenbeziehers, sondern auch die 
eines etwaig länger lebenden Ehegatten 
aus dessen Hinterbliebenenrente zu 
rechnen sind.

Alle anderen Beträge, die die Finanzver-
waltung ebenfalls als „steuerfreien Renten-
bezug“ in die Vergleichsrechnung einbe- 
ziehen möchte, bleiben allerdings nach 
Auffassung des BFH unberücksichtigt. Sie 
dienen anderen – überwiegend verfas-
sungsrechtlich gebotenen und daher für 
den Gesetzgeber nicht dispositiven – Zwe-
cken und können daher nicht nochmals 
herangezogen werden, um eine doppelte 
Besteuerung von Renten rechnerisch zu 
vermeiden. Damit bleibt insbesondere 
auch der sog. Grundfreibetrag, der das 
steuerliche Existenzminimum jedes 
Steuerpflichtigen sichern soll, bei der 
Berechnung des „steuerfreien Rentenbe-
zugs“ unberücksichtigt. Für die Ermittlung 
des aus versteuertem Einkommen aufge- 
brachten Teils der Rentenversicherungs-
beiträge hat der X. Senat ebenfalls konkrete 
Berechnungsparameter formuliert.

Bei Anwendung dieser Berechnungsgrund-
sätze konnte die Revision der Kläger keinen 
Erfolg haben. Angesichts des noch recht 
hohen Rentenfreibetrags von 46 % der 
Rentenbezüge des Klägers ergab sich 
keine doppelte Besteuerung. Diese zeichnet 
sich allerdings für spätere Rentnerjahrgän-
ge, für die der Rentenfreibetrag nach der 
gesetzlichen Übergangsregelung immer 
weiter abgeschmolzen wird, ab. Denn auch 
diese Rentnerjahrgänge haben erhebliche 
Teile ihrer Rentenbeiträge aus versteuer-
tem Einkommen geleistet.

Rechtlicher Hintergrund:
Bis 2004 unterlagen Renten nur mit einem 
geringen Anteil (dem sog. „Ertragsanteil“) 
der Einkommensteuer. Dadurch zahlten 
Rentner, die neben ihrer Rente keine wei- 
teren steuerpflichtigen Einkünfte hatten, in 

der Praxis keine Einkommensteuer. Pen- 
sionäre – also insbesondere ehemalige 
Beamte, aber auch Empfänger von Betriebs-
pensionen – mussten ihre Altersbezüge 
hingegen voll versteuern. Das BVerfG hat 
in dieser Rechtslage eine verfassungswid-
rige Ungleichbehandlung ge-sehen und 
den Gesetzgeber zu einer Neuregelung 
spätestens mit Wirkung ab 2005 verpflich-
tet (Urteil vom 06.03.2002 - 2 BvL 17/99, 
BVerfGE 105, 73).

Diesem Auftrag ist der Gesetzgeber mit 
dem Alterseinkünftegesetz nachgekom-
men. Seit dem 01.01.2005 sind nicht nur 
Pensionen, sondern auch Rentenbezüge 
im Grundsatz voll einkommensteuerpflich-
tig (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppel-
buchst. aa EStG). Im Gegenzug können die 
Steuerpflichtigen aber ihre Altersvorsor-
geaufwendungen – insbesondere ihre 
Rentenversicherungsbeiträge – als Son- 
derausgaben von der einkommensteuerli-
chen Bemessungsgrundlage abziehen 
(nachgelagerte Besteuerung).

Eine sofortige volle Besteuerung der Ren- 
ten war dem Gesetzgeber nicht möglich, 
weil die Rentner ihre bis 2004 geleisteten 
Beiträge nicht in vollem Umfang hatten 
einkommensteuerlich geltend machen 
können. Eine sofortige Steuerfreistellung 
sämtlicher Rentenversicherungsbeiträge 
erschien dem Gesetzgeber wegen des 
damit verbundenen Ausfalls an Steuerein-
nahmen unmöglich. Er hat daher sowohl 
für die Besteuerungsseite als auch für die 
Beitragsseite sehr langfristig wirkende 
Übergangsregelungen geschaffen. Diese 
sehen vor, dass bei Rentnern, die bis 
einschließlich 2005 in den Rentenbezug 
eingetreten sind, auf Dauer ein Betrag von 
50 % ihrer damaligen Rente steuerfrei 
bleibt. Für Rentner, deren Rentenbezug 
später beginnt, vermindert sich der für den 
Freibetrag maßgebende Prozentsatz. So 
sind bei Rentnern, die im Jahr 2021 
erstmals eine Rente beziehen, nur noch 19 
% der Rente steuerfrei. Rentner, die ab 
2040 in den Rentenbezug eintreten 
werden, müssen ihre gesamte Rente 
versteuern. Für die Beitragsseite sehen die 
Übergangsregelungen vor, dass im Jahr 

2005 zunächst nur 60 % der Altersvorsor-
geaufwendungen als Sonderausgaben 
abgezogen werden konnten, im Jahr 2021 
sind es 92 %. Ab dem Jahr 2025 werden 
sämtliche Altersvorsorgeaufwendungen 
ungekürzt als Sonderausgaben abziehbar 
sein.

Das BVerfG hat in seinem bereits erwähn-
ten Rentenurteil hinsichtlich der vom 
Gesetzgeber zu treffenden Übergangsrege-
lungen u.a. formuliert: „In jedem Fall sind 
die Besteuerung von Vorsorgeaufwendun-
gen für die Alterssicherung und die Besteu- 
erung von Bezügen aus dem Ergebnis der 
Vorsorgeaufwendungen so aufeinander 
abzustimmen, dass eine doppelte 
Besteuerung vermieden wird.“ In der 
steuerrechtlichen Literatur und in zahlrei-
chen Verfahren vor den Finanzgerichten 
und dem BFH wird geltend gemacht, die 
gesetzliche Übergangsregelung führe in 
vielen Fallgruppen zu einer doppelten 
Besteuerung; dies sei verfassungswidrig.

  Zur sog. doppelten Besteuerung   
  von Renten II – Bei privaten Ren-   
  ten kann es systembedingt nicht   
  zu einer doppelten Besteuerung   
  kommen  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer 
zweiten Entscheidung vom 19.05.2021  
(X R 20/19) zahlreiche weitere Streitfra-
gen zum Problem der sog. doppelten 
Rentenbesteuerung geklärt. Er hat nicht 
nur über die Behandlung von Leistungen 
aus der freiwilligen Höherversicherung 
zur gesetzlichen Altersrente und Fragen 
der sog. Öffnungsklausel entschieden. Er 
hat auch klargestellt, dass es bei Renten 
aus privaten Kapitalanlageprodukten 
außerhalb der Basisversorgung (kurz: 
privaten Renten), die – anders als 
gesetzliche Altersrenten – lediglich mit 
dem jeweiligen Ertragsanteil besteuert 
werden, systembedingt keine Doppelbe-
steuerung geben kann. Zudem hat er 
entschieden, dass zum steuerfreien 
Rentenbezug nicht nur die jährlichen 
Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers 
gehören, sondern auch die eines etwaig 
länger lebenden Ehegatten aus dessen 
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Hinterbliebenenrente. Die Revision der 
Kläger, die eine doppelte Besteuerung 
eines Teils der bezogenen Renten 
beanstandet hatten, blieb ohne Erfolg.

Der Kläger war als Zahnarzt Pflichtmitglied 
eines berufsständischen Versorgungs-
werks, blieb allerdings freiwilliges Mitglied 
in der gesetzlichen Rentenversicherung. Er 
erhielt im Streitjahr 2009 von der Deut-
schen Rentenversicherung Bund eine 
Altersrente und Zusatzleistungen aus der 
dortigen Höherversicherung. Zudem bezog 
er mehrere „Rürup“-Renten, ebenso 
zahlreiche Renten aus privaten Kapitalan-
lageprodukten. Das Finanzamt setzte für 
die gesetzliche Altersrente einschließlich 
der Leistungen der Höherversicherung den 
sich nach der gesetzlichen Übergangsrege-
lung ergebenden Besteuerungsanteil von 
58 % an. 42% der ausgezahlten Rente 
blieben steuerfrei. Im Hinblick auf die 
hohen Beitragsleistungen des Klägers in 
zwei Versorgungssysteme wandte das 
Finanzamt die sog. Öffnungsklausel an. 
Diese ermöglicht es, in bestimmten 
Konstellationen die Rente zumindest 
teilweise mit dem günstigeren Ertragsan-
teil zu versteuern. Die „Rürup“-Renten des 
Klägers brachte das Finanzamt mit dem 
Besteuerungsanteil, die sonstigen privaten 
Leibrenten – wie vom Gesetz vorgesehen –  
mit dem Ertragsanteil in Ansatz. Das Finanz-
gericht wies die hiergegen gerichtete Klage 
ab.

Die Kläger hielten die Entscheidung der 
Vorinstanz aus mehreren Gründen für 
unzutreffend. Sie meinten die gesetzliche 
Altersrente, eine der „Rürup“-Renten und 
diverse Renten aus privaten Versicherun-
gen würden unzulässigerweise doppelt 
besteuert, weil nach ihren Berechnungen 
die aus versteuertem Einkommen erbrach-
ten Beiträge höher seien als der steuer-
freie Teil der zu erwartenden Rentenzah-
lungen.

Der BFH sah dies anders. Er entschied, 
dass die Leistungen aus der freiwilligen 
Höherversicherung zur gesetzlichen 
Altersrente (§ 269 Abs. 1 SGB VI) als Teil 
der Rente einheitlich mit den regulären 

Rentenbezügen zu versteuern sind. Dass 
jene Leistungen sozialversicherungsrecht-
lich zu einer überdurchschnittlichen 
Versorgung aus der gesetzlichen Renten-
versicherung führen und ausschließlich 
aus eigenen Beiträgen des Versicherten 
finanziert wurden, erachtete der BFH als 
unerheblich.

Dagegen teilte der BFH die Auffassung der 
Kläger, dass die gesetzliche Öffnungsklau-
sel, die bei überobligatorisch hohen 
Einzahlungen in ein Altersvorsorgesystem 
der Gefahr einer doppelten Besteuerung 
von Renten vorbeugen soll, nach dem 
eindeutigen Gesetzeswortlaut nur auf 
Antrag des Steuerpflichtigen anwendbar 
ist. Sie hätte danach im Streitfall keine 
Anwendung finden dürfen, weil die Kläger 
keinen entsprechenden Antrag gestellt 
hatten. Trotzdem blieb ihre Revision auch 
in diesem Punkt ohne Erfolg, denn die 
unzutreffende Anwendung der Öffnungs-
klausel verletzte die Kläger nicht in ihren 
Rechten. Die ihnen durch die Anwendung 
der Öffnungsklausel zu Unrecht gewährte 
Entlastung fiel nämlich höher aus als der 
Betrag, der ohne Geltung der Öffnungs-
klausel für das Streitjahr als doppelt 
besteuert anzusehen wäre. Die Frage, ob 
Steuerpflichtige, die bewusst keinen 
Antrag auf Anwendung der gesetzlichen 
Öffnungsklausel zur niedrigeren Besteue-
rung ihrer Altersrente stellen, überhaupt 
eine doppelte Besteuerung rügen können, 
musste daher offen bleiben.

Der BFH stellte zudem klar, dass zum 
steuerfreien Rentenbezug nicht nur die 
jährlichen Rentenfreibeträge des Renten-
beziehers, sondern auch die eines etwaig 
länger lebenden Ehegatten aus dessen 
Hinterbliebenenrente zu rechnen sind. Im 
Streitfall war daher auch der steuerfrei 
bleibende Teil einer späteren – bei 
statistischer Betrachtung wahrscheinli-
chen – Witwenrente der Klägerin zu 
berücksichtigen.

Regelmäßige Anpassungen einer der 
Basisversorgung dienenden gesetzlichen 
oder „Rürup“-Rente sind nach Auffassung 
des BFH auch in der Übergangsphase in 

voller Höhe und nicht – wie von den Kläger 
begehrt – mit dem geringeren individuel-
len Besteuerungsanteil zu berücksichti-
gen. Der BFH bestätigte insoweit seine 
bisherige Rechtsprechung.

Hinsichtlich der streitigen Renten des Klä- 
gers aus privaten Kapitalanlageprodukten 
außerhalb der Basisversorgung konnte der 
BFH keine doppelte Besteuerung fest- 
stellen. Die für diese Renten geltende 
Ertragsanteilsbesteuerung kann nach 
Ansicht des X. Senats bereits systematisch 
keine doppelte Besteuerung hervorrufen, 
weil der durch das Gesetz festgelegte 
Ertragsanteil in zulässiger Weise die Verzin-
sung der Kapitalrückzahlung für die gesamte 
Dauer des Rentenbezugs typisiert. Diese 
Art der Besteuerung verlangt nicht, dass 
die Beitragszahlungen in der Ansparphase 
steuerfrei gestellt werden.

  Fahrtkosten zur Betreuung von   
  Enkelkindern als außergewöhn-  
  liche Belastungen?  

Großeltern können die Fahrtkosten zur 
Betreuung von Enkelkindern nicht als 
außergewöhnliche Belastungen geltend 
machen. So entschied das Finanzgericht 
Münster. 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz, 
dass Aufwendungen für Besuche zwischen 
Angehörigen nicht berücksichtigt werden 
können, auch wenn sie im Einzelfall 
außergewöhnlich hoch sind, seien nur 
zulässig, wenn Besuchsfahrten ausschließ-
lich zum Zwecke der Heilung oder Linde-
rung einer Krankheit oder eines Leidens 
getätigt werden oder den Zweck verfolgen, 
die Krankheit oder ein Leiden erträglicher 
zu machen, sodass die Kosten zu den 
unmittelbaren Krankheitskosten rechnen.

Im Streitfall liege keine derartige Situation 
vor, die aus sittlichen Gründen eine 
Ausnahme von dem Grundsatz rechtfertige, 
dass Besuchsfahrten zu Angehörigen nicht 
steuerlich berücksichtigt werden können. 
Insbesondere folge eine sittliche Zwangs-
läufigkeit nicht aus dem grundrechtlichen 
Schutz von Ehe und Familie. Art. 6 Abs. 1 
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GG stelle die elterliche Entscheidung für 
Kinder unter besonderen Schutz und 
verbiete, erwerbstätigen Eltern bei der 
Einkommensbesteuerung die „Vermeidbar-
keit“ ihrer Kinder entgegenzuhalten. 
Erwerbsbedingt notwendige Kinderbetreu-
ungskosten müssten daher zumindest als 
zwangsläufige Aufwendungen der grund- 
rechtlich geschützten privaten Lebensfüh-
rung grundsätzlich in realitätsgerechter 
Höhe abziehbar sein. 

Diese durch die Verfassung vorgegebenen 
Grundsätze fänden aber – entgegen der 
Auffassung der Kläger – nur auf die Eltern 
der Kinder, nicht aber auf die Großeltern 
Anwendung. Denn die Eltern und nicht die 
Großeltern hätten die Pflicht und das Recht, 
für das minderjährige Kind zu sorgen 
(elterliche Sorge) [Finanzgericht Münster, 
Urteil 9 K 1651/18 vom 01.03.2021].

  Nachweis der fast ausschließ-   
  lichen betrieblichen Nutzung   
  eines Pkw bei der Inanspruch-   
  nahme von Investitions-   
  abzugsbetrag  

Ein Steuerpflichtiger kann die Anteile der 
betrieblichen und der außerbetrieblichen 
Nutzung eines Pkw, für den er den Inves- 
titionsabzugsbetrag und die Sonderab-
schreibung (§ 7g EStG) in Anspruch 
genommen hat, nicht nur durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, sondern 
auch durch andere Beweismittel nachwei-
sen. So entschied der Bundesfinanzhof.

Es könne etwa auch bei der Abgrenzung 
von Privatvermögen und gewillkürtem 
Betriebsvermögen anhand der Geringfü-
gigkeitsgrenze die mindestens 10 %-ige 
betriebliche Nutzung nicht allein durch 
das Fahrtenbuch, sondern auch durch 
andere - zeitnah geführte - Aufzeichnun-
gen belegt werden. Gleiches gelte für 
weitere Formen der Fahrzeugnutzung wie 
etwa die Nutzung eines zum notwendigen 
Betriebsvermögen gehörenden Fahrzeugs 
zu anderen betriebsfremden Zwecken im 
Falle der Erzielung anderweitiger außerbe-
trieblicher Einkünfte. Auch diese werde 
nicht durch die 1 %-Regelung erfasst.

Das Finanzgericht habe nun im zweiten 
Rechtsgang im Rahmen der freien Beweis- 
würdigung zu prüfen, ob ihm die Beweise 
eine hinreichend sichere Überzeugung 
dafür vermitteln, dass der Kläger den Pkw 
zu mindestens 90 % betrieblich genutzt 
hat. Dem Kläger sei nicht verwehrt, im Rah-
men seiner Mitwirkungspflicht ergänzend 
zu den Aufzeichnungen in den Fahrtenbü-
chern weitere Belege vorzulegen, um für 
die Zwecke des § 7g EStG die betriebliche 
Veranlassung der aufgezeichneten Fahrten 
und damit die fast ausschließliche 
betriebliche Nutzung des Pkw zu doku-
mentieren (Bundesfinanzhof, Urteil III R 
62/19 vom 15.07.2020). 

  Überprüfung der Steuerbegüns-   
  tigung von Vereinen - Finanzämter   
  informieren über Abgabepflicht  

Viele Vereine könnten demnächst vom 
Finanzamt ein Informationsschreiben zur 
Abgabe der Steuererklärungen erhalten, 
da das Finanzamt in der Regel alle drei Jah-
re überprüft, ob Vereine und andere 
Organisationen (z. B. Stiftungen), die 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgen (z. B. Sport- und 
Musikvereine, Fördervereine von Schulen 
oder Kindertagesstätten, Naturschutzverei-
ne usw.), in der zurückliegenden Zeit mit 
ihren Tätigkeiten die Voraussetzungen für 
die Befreiung von der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer erfüllt haben.

Da der Prüfungszeitraum nicht bei allen 
Vereinen zum gleichen Zeitpunkt endet, 
sind von der jetzt beginnenden Überprü-
fung nicht sämtliche Vereine betroffen, 
jedoch werden sie ein Anschreiben des 
Finanzamtes erhalten, das über die 
Abgabepflicht der Unterlagen informiert 
(Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz, 
Pressemitteilung vom 23.04.2021).

  Steuerfolgen bei einer Entschädi-   
  gung der Versicherung nach Brand   
  eines Mietwohngrundstücks  

Wird ein im Privatvermögen befindliches 
vermietetes Gebäude durch einen Brand 
oder ein anderes Ereignis ganz oder teil- 

weise beschädigt bzw. zerstört, zahlt in 
der Regel eine Versicherung für den ent- 
standenen Schaden. Zunächst muss der 
Gebäudeeigentümer aber den noch 
vorhandenen Gebäudebuchwert durch 
eine Abschreibung für außergewöhnliche 
Abnutzung (AfaA) verringern. Dabei ist je 
nach Zustand des Gebäudes nach dem 
Brand der gesamte restliche Gebäudewert 
oder nur ein Teil in die AfaA-Berechnung 
einzubeziehen. Diese AfaA mindert die 
Einkünfte im Jahr des Eintritts des 
Schadensereignisses als Werbungskosten. 
Soweit noch weitere Kosten in diesem 
Zusammenhang anfallen (Aufräumungs-
kosten, Kosten der Schuttabfuhr, Gutach-
terkosten usw.), sind sie ebenfalls im 
Zeitpunkt der Zahlung als Werbungskosten 
abzugsfähig.

Die Entschädigung der Versicherung ist 
dann im Jahr der Zahlung bis zur Höhe der 
vorher als Werbungskosten abgezogenen 
Beträge – inklusive der AfaA – als Ein- 
nahme anzusetzen. Das gilt auch für eine 
Entschädigung für entgangene Mieten. Die 
darüber hinausgehende Entschädigung für 
das Gebäude ist einkommensteuerlich 
nicht relevant. Das gilt auch für ein 
Gebäude, das innerhalb der 10-Jahres-Frist 
zerstört und entschädigt wurde. Erfolgt mit 
der Entschädigung ein Wiederaufbau des 
Gebäudes, werden die dafür aufgewand-
ten Herstellungskosten nicht um die Ent- 
schädigung gekürzt. Das gilt auch dann, 
wenn die Versicherungssumme den glei- 
tenden Neuwert abdeckt.

Sollte die Entschädigung in Raten ausge- 
zahlt werden und dabei dem Grundstücks-
eigentümer in verschiedenen Jahren 
zufließen, kann eine Aufteilung der Zah- 
lung auf den steuerpflichtigen und den 
steuerfreien Teil bei jeder Rate vorgenom-
men werden. Dies gilt zumindest dann, 
wenn die Versicherung keine Zuordnung 
der Teilzahlungen auf bestimmte Beträge 
vornimmt. Wird die Entschädigungszah-
lung verzinst, fallen die Zinsen nicht unter 
die Einkünfte aus Vermietung und Ver- 
pachtung, sondern sind Einkünfte aus 
Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

  Verringerung der 1 %-Pauschale   
  um Aufwendungen des Arbeit-   
  nehmers  

Die Ermittlung der Kosten für die private 
Nutzung eines dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Pkw 
bereitet immer wieder Schwierigkeiten. 
Zwar sieht das Gesetz eine grundsätzlich 
einfache Regelung für die Bewertung vor, 
nämlich 1 % p. M. des inländischen Listen- 
preises des Pkw im Zeitpunkt der Zulas-
sung, aber danach sind Besonderheiten 
und Ausnahmen zu berücksichtigen. Zu 
dieser Kategorie der Besonderheiten 
gehören auch Zuschüsse des Arbeitneh-
mers an den Arbeitgeber oder im abge-
kürzten Zahlungsweg geleistete Zuschüsse 
an Dritte. 

Hierzu rechnen sowohl Zuzahlungen zu 
den Anschaffungskosten des Pkw als auch 
laufende Zahlungen, die unmittelbar mit 
der Pkw-Nutzung in Zusammenhang stehen. 
Diese Anschaffungskosten-Zuzahlung ist 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
von dem Listenpreis zu kürzen. Die 
Finanzverwaltung lässt aber auch eine 
andere Methode zum Abzug zu. Es kann 
auch der gesamte Zuschussbetrag solange 
von der Nutzungseinnahme abgezogen 
werden (bis auf 0,00 Euro p. M.), bis der 
Zuschuss insgesamt abgegolten ist. Dies 
gilt auch für die Übernahme anderer 
laufender Kosten durch den Arbeitnehmer, 
wie z. B. Benzinkosten, Wagenwäsche, 
Reparaturen oder TÜV-Gebühren. Ein 
besonderer Streitpunkt sind häufig die 
Kosten einer dem Arbeitnehmer gehören-
den oder von ihm angemieteten Garage.

Verlangt der Arbeitgeber die Einstellung 
des Kfz, dann können auch dafür anfallen-
de Kosten der Garage (AfA, Zinsen, 
Grundsteuer und lfd. Betriebskosten) bzw. 
die Miete vom Nutzungswert abgezogen 
werden. Dieses Verlangen muss aber aus 
tatsächlichen Gründen notwendig sein (z. 
B. wegen des Transports wertvoller Muster 
oder Waren durch einen Handelsvertreter 
oder weil häufiger Beschädigungen des 
Fahrzeugs erfolgt sind). Hat der Arbeitneh-
mer zwar das Fahrzeug in seiner Garage 

untergestellt, war dies aber weder aus 
rechtlichen noch tatsächlichen Gründen 
notwendig, dann können die dafür ent- 
standenen Kosten nicht abgezogen werden 
(z. B. Finanzgericht Niedersachsen).

Die Nutzungswertermittlung nach der 1 %- 
Regelung lässt zwar einige Abzüge zu, es 
bedarf aber immer eines Zusammenhangs 
mit der Kfz-Nutzung, der zwangsläufig und 
unmittelbar ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG i. V. m. 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 EStG; Finanzgericht 
Niedersachsen, Urteil 14 K 21/19 vom 
09.10.2020, Revision eingelegt (BFH VIII R 
29/20).

  Keine Anwendung des ermäßigten   
  Umsatzsteuersatzes auf Gut-   
  scheinbücher  

Die Erlöse aus dem Verkauf von Gutschein-
büchern unterliegen dem Regelumsatz-
steuersatz. Das entschied das Finanzge-
richt Münster.

Die Gutscheinbücher dienten überwiegend 
Werbezwecken. In diesen wurden Dienst-
leistungen angepriesen und sie waren 
überwiegend darauf ausgerichtet, die 
Erwerber als Adressaten zur Inanspruch-
nahme entgeltlicher Waren oder Dienstleis-
tungen zu veranlassen. Darin wurden 
Gewerbebetreibende aus den Bereichen 
Gastronomie und Kultur jeweils auf einer 
einzelnen Buchseite vorgestellt. Neben 
den vorangestellten Kontaktdaten und 
Öffnungszeiten wurden im zentral auf der 
Seite platzierten Text sowohl das Ambiente 
als auch die Dienstleistungen mit durchge-
hend positiven Attributen beschrieben. Der 
werbende Charakter der Gutscheinbücher 
ergebe sich weiter aus der getroffenen 
Auswahl der präsentierten Unternehmen. 
Es handele sich ausschließlich um die 
Anbieter entgeltlicher Dienstleistungen, 
welche sich gegenüber dem Kläger ver- 
pflichtet hätten, die abgedruckten 
Gutscheine zu akzeptieren.

Die Gutscheine dienten ebenfalls Werbe-
zwecken. Es handele sich dabei um 
typische Lockangebote in Gestalt von 
Rabatten bzw. Preisnachlässen, die zur 

Inanspruchnahme entgeltlicher Dienstleis-
tungen veranlassen. Die Einlösung der 
Gutscheine setze danach jeweils eine 
entgeltliche Inanspruchnahme voraus. So 
könnten z. B. die Preisnachlässe nur in 
Anspruch genommen werden, wenn die 
jeweilige Dienstleistung von mindestens 
zwei Personen in Anspruch genommen 
wird, von denen zumindest eine Person ein 
Entgelt für die Dienstleistung zu zahlen 
habe. Der ermäßigte Steuersatz finde 
daher keine Anwendung (Finanzgericht 
Münster, Urteil 5 K 2839/18 vom 
25.02.2021).



UPDATE MAGAZINSeite 8

  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

22. Juni 2021
ONLINE SEMINAR: Update Sozialversicherung & aktuelle Themen rund um die Betriebsprüfung der DRV Bund

Sie erhalten Einblicke über aktuelle Themen und neue Rechtsprechungen aus dem Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung. Zudem 
werden wir Ihnen Themen rund um die Corona-Pandemie in Zusammenhang mit der Sozialversicherung präsentieren. Darüber hinaus er-
fahren Sie, welche Sachverhalte im Rahmen der Betriebsprüfung der DRV Bund erfahrungsgemäß zu Nachzahlungen führen und wie Sie 
diese im Vorfeld vermeiden können.

29. Juni 2021
ONLINE SEMINAR: Lohnsteuer aktuell: Gutscheine, Dienstwagen, Corona & Co.

Das Lohnsteuerrecht ist durch ständige Änderungen geprägt. Arbeitgeber haben die Fortentwicklungen zeitnah umzusetzen, um Haftungs-
risiken zu verhindert. Gegenwärtig sind gesetzliche Änderungen, neue Entwicklungen in der Rechtsprechung sowie neue Verwaltungsan-
weisungen z. B. zur lohnsteuerlichen Beurteilung von Gutscheinen (BMF-Schr. v. 13.04.2021) zu beachten. Die Webinarveranstaltung geht 
praxisnah und an zahlreichen Beispielen auf die aktuellen lohnsteuerlichen Entwicklungen ein.

1. Juli 2021
ONLINE SEMINAR: Steuerliche Aspekte bei der Vendor Due Diligence

Die Vendor Due Diligence (VDD) ist in den letzten Jahren zu einem zentralen Bestandteil bei Unternehmenskäufen geworden. Bei einer VDD 
lässt der Verkäufer des Zielunternehmens alle wichtigen Informationen zum Beispiel von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zusam-
mentragen. Dabei wird sich in der Regel auf die finanzwirtschaftliche und die steuerliche Analyse (Asset vs. Share Deal), ggf. das Markt- 
und Wettbewerbsumfeld sowie auf Managementinformationssysteme und Umweltsachverhalte bezogen. Nach einer durchgeführten VDD, 
kann der Verkäufer Schwachstellen in seinem Unternehmen benennen, beheben und somit letztlich den Kaufpreis optimieren. Damit stellt 
die VDD eine gute Ergänzung zur eigentlichen Due Diligence durch den Käufer dar. In unserem Vortrag möchten wir Sie über die allgemei-
nen Prozesse im Rahmen einer VDD informieren. Schwerpunktmäßig gehen wir hier sowohl auf die finanzwirtschaftliche als auch steuerli-
che Analyse ein und zeigen Wege für einen steueroptimierten Verkaufsprozess auf.


